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in D ü s s e 1 d o r f -----------------------
.An das 
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in M ü n s t e r -----------------
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Betr.: Richtlinien für die politische Bildung und 
Erziehung an den höheren Schulen. 

In einer demokratischen Lebensordnung umschließt die 
Erzieh~ga- und Bildungsaufgabe auch politische Bildung 
U.."1.d Erziehung. 
In unserer jungen deutschen Demokratie wird die Schule -
insbesondere auch die Höhere Schule - den ihr gemäßen 
Anteil an dieser Erziehungs- und Bildungsaufgabe lei-
stcn. 
In meinem Erlaß. 11 Richtlinien für den Unterricht an Gym-
nasien" .vom 1.9.1952 - II E 3 - 14/1 Nr .8987/52 (ABl. 
1952, S.130) ist darauf hingewiesen, "wie von den ver-
schiedenen Fächern her zum Verständnis der heutigen poli-
tischcn, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse: 
geführt wer·den kann", und "eine Ents~heidung über die 
C-estal tung der staatsbürgcrl;ichen Unterweisung zurück-
eer1t0llt 11 worden. 

Georg-Eckert-lnstitut 8578 -2-
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Nach einer Zeit verschiedenartiger Bemühungen an den Schu-
len des Landes lege ich nunmehr 

Richtlinien flir die politische Bildung und 
Erziehung an den höheren Schulen 

vor . Sie sind in Zusamnenarbeit mit Sachkennern und unter 
Hinzuziehung von Vertretern der Direktoren und der in Fra-
ge kommei1den Verbände erarbeitet worden . 
Diese "Richtlinien" wollen - wie es die Bezeichnung besagt -
nicht Lehrpläne sein. Sie stellen Anregungen und Leitsätze 
~ar, die nach einer Erfahrung von 2 Jahren überprüft wer-
den sollen. 

Ich übergebe diese Richtlinien vertrauensvol l den Schulen . 
Alle Glieüer der Schulgemeinde: Schulleiter, Lehrer, Schü- ~ 
ler, Eltern sind aufgerufen, ihnen Leben und Wirksamkeit 
in den höheren Schulen des Landes zu geben . • 

Die Richtl inien treten mit Beginn des Schuljahres 1957/8 
in Kraft . Bis zu den Weihnachtsferien des l aufenden Schul-
jahres haben sich alle Schulen mit ihnen vertraut zu machen . 

Die Dezernenten der Schulen wollen sich dieser Aufgabe in 
besonderer \leise annehmen und bis zum 1. Dezember 1956 in 
den Schulen ihres Dezernates Konferenzen mit dem alleinigen 
Thema "Durchführung der Richtlinien für die politische.Bil-
dung und Erziehung an den höheren Schulen" durchführen . Da-
zu können auch mehrere Schulen für eine solche Konferenz 
zusammengenommen werden . 
Die Schulleiter wollen dafür Sorge tragen , daß bis zum sel-
ben Zeitpunkt die Richtlinien in den Schulpflegschaften 
bekannt eeworden sind. Ein Einführungsreferat des Schul-
leiters in den Schulpflegschaften wird empfohlen. 

Die Schulaufsichtsbehörden legen zum 1 .7.1959 Erfahrungsbe-
richte und gegebenenfalls auch Änderungswünsche vor . 

Dieser Erlaß nebst den Richtlinien wird auch im Amtsblatt 
des Kultusministeriums veröffentlicht . 

gez . Prof . Dr. Luchtenberg 
B~ubigt: 
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Richtlinien für die politische Bildung 
und Erziehunt; an den höheren Schulen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eine demokratische Lebensordnung lrnnn nur dann bestehen, 

wenn der einzelne Bürger die Freiheit liebt, 
wenn er clie Pflichten klar crken ... "lt, die ihm der Anspruch 
auf Freiheit auferlegt, und 
wenn or bereit ist, diese ~flichten zu erfüllen und nach 
Kr~ftcn oa der Gcstaltunc des öffentlichen Lebens teil-
zunehncn. 

Daraus erwächst der Schule in einem dcmol::ratischen Staat 
die Aufgabe dor politischen Bildung und Erziehung und des-
halb sact das 11Erste Ces.atz zur Ordnuns des Schulwesens im 
Lande Nordrhein - 'i/cstfalenn vom 8,4,1952 im Einklang mit 

·Artikel 11 der 11 Vcrfu.scung für <las Land 11ordrhein-Wcst-
falen11 : 
11 Dic Jugend soll fähig und b\.1roit werden, sich im Dienst 
an der Gcmcinochaft, in Pamilie und Beruf, in Volk und 
Staat zu bewähren. In allen Selm] en ist Staatsbürgerkunde 
Lohrgegcnstand und stautsbürgorliche Erziehung verpflich-
tcm1c Aufgabe. 
Unterricht und Gcmetnschaftslcben der Schule sind so zu 
G~staltcn , daß sie zu tätiger und ~crständnisvoller An-
teilnahme am öffentlichen Lcbc.,n vorbereiten. " 

In unserer junccn deutschen Demokratie ist die Schule 
in besonderem Maße vcrp!'lichtet, die politischo Bildung 
und Ersichung zu übernehmen; denn nach dem zweiten Welt-

. krieg hat die Geschichte unseres Volkes, vor allem die 
.unglückliche Teilunc; unseres Vaterlandes verhindert, claß 
bilrg.:rliche Gemeinschaft, Staat und Nation im Bewußtsein 
des deutschen Volkes den ihnen zukommenden Platz einnch-
.c;:cn , unu die junge deutsche Demokratie hat kaum bcgonnch, 

• in den Herzen ihrer Bltrgcr Wurzc.l zu schlagen. 

Ein nicht guringer Teil di~ser Erziehungsaufgabe fällt 
der hübcrcn Schule zu, die an c\~r Hcranbildung führender 
Kräfte un~crco Volkes bctciliut ist. Sie ~ird diese Auf-
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gabe lösen~ wenn nicht nur die Lehrer aller Fächer, sondern 
alle Mi "cglieder der Schulgemeinde, also auch die Eltern und 
die Schül0r, einmütig und mitverantwortlich zusammenwirken . 

I. 
Inhalt und Ziel der politischen Bildung und Erziehung 

Das allgemeine Ziel der politischen Bildung und Erziehung 
in einer demokratischen Welt ist es, 
den Jugendlichen mit der ihn umgebenden politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Wirklichkeit vertraut zu machen, 

ihn zur überzeugten Bejahung einer auf Freiheit und :Menschen-
würde gegründeten Lebensordnung zu führen und 

ihn zu einem verantwortungsbewußten, tätigen Glied der mensch-
lichen Gemeinschnften, zu einer rechtlich und sozial denken-
den und handelnden Per sönlichkeit zu formen. 

Von seiner Uatur her steht der Mensch in einem Spannungs-
verhältnis: 
Als Einzelwesen ~ill er den eigenen Nutzen, verlangt er 
Freiheit und Selbstbestimmung -
als Gemeinschaftswesen ist er zu Einordnung, Hingabe und 
Opfer bereit , bedarf er aber auch des Schutzes und der Hil-
fe. Aus dieser natürlichen Spannung entwickeln sich allzu 
leicht die Extreme: rücksichtslose Selbstsucht oder halt-
lose Selbstaufgabe . 

Die politische Bildung und Erziehung hat es vor allem mit 
dem Menschen als Gemeinschaftswesen zu tun, mit seiner Ein-
stellung zu den menschlichen Gemeinschaften und ihren Ord-
nungen . Von besonderer Bcdeütung ist dabei das Verhältnis 
zum Staut . 

Der junge Mensch muß die vielfältigen Aufgaben und Leistungen, 
die Notwendigkeit und daa Wesen des Staates verstehen ler nen; 
er muß aber auch als Gefahr erkennen, daß im Zeitalter der 
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industriellen Massengesellschaft der Staat immer weitere 
Lebensbereiche zu erfassen und die s clbstverantwortlichc 
Entschcidun; des Einzelnen einzuengen droht . 
:Cs muß ihm auch klar werden , daß zum \7e s en de s Staates 
no·i;wendig Ifac11t gehurt, und zwc::..r Hacht und Uachtausübung 
nach innen und außen . Jkgriffc wio 11 Rcchts- , Kultur- und 
Wohlfahrtsstaat " und di~ Hauptprobleme der politischen 
Ethik , insbesondere die Frage :lach dem VC; rhältnis von :Macht 
und Recht werden an Beispielen der Ges chichte besonders der 
jüngsten Vergangenheit lebendig zu machen sein . Der Schüler 
muß die Einsicht erlangen, daß die Handhabung der Macht 
ethischen Normen zu unterstellen ist und daß die Ausübung 
der Staatsgewalt nur berechtigt ist innerhalb der Schran-
ken v on Recht und Sittlichkeit, sowohl im Verhältnis des 
St aates zu den Gomeind0n , zu seinen Bürgern als auch im 
Verk0hr mit anderen Staaten (Uenschen- und Grundrcch·~e , 

Völ lrnrrech t , UN ). 
Hierbei muß dem Schiller deutlich werden , daß manche poli-
tischen Entscheidungen in einer Konfliktsituation gefällt 
werden und daß der !..:e:nsch darum ringen muß , die Ausübung 
der Macht mit den ethischen Normen in Über einstimmung zu 
brinGen . Den Sinn der Rcchtsordnun~ und der Rechtspflege 
in einer frt:ihci tlichen Dcmokrati c muß er von hier aus 
verstehen lernen • 
Im Verhältnis des Einzelnen zum Staat kann es aber auch zu 
schweren Gewissensentscheidungen kommen . Das wird an keiner 
Stelle so deutlich \,ie bei dem Problem der Verteidigung , 
das zu lösen jeder Zeit, auch der unsrigen, aufgegeben ist . 

Andr erseits Buß aber auch jedem deutlich werden, daß die 
natürliche Pflicht di..:r Sclbst'-!rhaltun.z; und des Schutzes 
der Familie , der kirchlichon und weltlichr>n Lebcnsgemein-
schc..:ftcn die: Verpflichtung einschließt, flir die Erhaltung 
c1icscr Y/crte mit allen.Kräften und selbst mi"'v dem Opfer 
des Lebens einzustehen . Recht und Pflicht zur Verteidigung 
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müssen dabei voc Militarismus Jeder Art deutlich abgehoben 
werden . Es ist besonders wichtig, den Schüler über die Vor-
gänge in der SBZ zu untGrrichton . Er soll die ganz an-
dursartiße Entwicklung dieses Teiles Deutschlands kennen 
lernen una so das Rüstzeug zur politischen Selbstbehauptung 
gowinnen . Das Verständnis der gesamtdeutschen Aufgabe setzt 
ferner die Kenntnis der wichtigsten Tatsachen aus der Ge-
schichte und Kultur der von Deutschland getrennten Ostge-
biete voraus . Daher gehören auch Gegenstände der Ostkunde 
zum Unterricht . · 

Schließlich meint politische Erziehung auch Erziehung zur 
Wci tc überstaatlichen Den:rnns . Der Schüler soll die zwi-
schen- und überstaatlichen politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Einrichtungen kennen und ihren Sinn be-
greifen lernen . Die Geschichte soll ihn lehren, daß ein Aus -
gleich von Gegensätzen zwischen den St aaten und ein Zu-
sammenschluß von Staaten und Staatengruppen möglich und das 
Fernziel des i\icnschhei tsstaates und des dauernden Wcl t -
friedens keine Utopie ist . 

II . 
Wege zum Ziel 

1) Politische Erzichunr; durch das Gemeinschaftsleben 

Eine Erziehung , die zu solcher Haltung führen soll, muß 
viel stärker , als es bisher der Fall war , die formenden 
Kräfte des Gemeinschaftslebens einsetzen . Ohne eine prak-
tische Gewöhnung an ein 11 mitmenschliches Verhalten" im 
Alltag, ohne Übung in den einfachen Tugenden der Rück-
sichtnahme auf den Nächsten , der Duldung anderer We-
sensart , anderer Überzeugung , anderen Glaubens , der 
Einordnung in die Gemeinschaft, der Hilfsbereitschaft 
gegenüber dem Partner werden dem jungen Menschen die 
Grundbegriffe der politischen Haltung, Freiheit und 
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V"'rantwortl1chlcei.t unanschau.lich blc.iben . 
Die Schule soll jedü Gelcgenh0it benutzen, den Schüler an 
der Gestaltung des Schullcbeno sclbstä~dig und mitverant-
wortlich toilno~mcn zu lassen uud nichts unversucht lassen, 
im Rahmen der Schulgemeinde eine Atmosphäre zu schaffen, 
in der mi tmcnschlichcs Vt·rl.~l ten mögl eh, ja selbstver-
ständlich ist. Wie die Schulverwnltung sich bemühen muß, 
dem L--ite:r der Schule. und dem einzelnen Lehrer das Maß 
an Freiheit zu lassen, dds zu selbständiger und selbst-
V.Jrantwortlichcr Arbeit am gemeinsamen Ziele nötig ist, 
so muß der Direktor seinen Mitarbeitern, der Lehrer seinen 
Schülern, der Schül(l seinen Mitschülern diese Freiheit 
einraumen und der eine dem anderen gleichzeitig helfen, den 
ihm gemäßen Beitrag zur gemeinsamen Sache zu leisten. 

Als ein w8rtvollcs hlittel, den jugendlichen llcnschen zu tä-
tiger ~itgostaltung des Schullebens zu führen, hat sich die 
Einrichtung der Schül0rmitvc.rantwortung.(SnV) erwiesen, die 
sich , vielfach angeregt durch den RdErl. vom 19 . 1 . 48 
(Richtlinien betr . Erziehung zur Selbständigkeit und Ver-
antwortlichkeit in der höheren Schule) , an zahlreichen 
Schulen des Landes entwickelt hct . Ihre Förderung wird 
cllcn Schulen zur Pflicht gemacht . Entscheidend ist, daß 
sich die Ei-:;a.rbeit der Schüler im Sinne der Partncrscha:ft 
von Lehrern und SchUl ... rn im Geiste des ehrlichen Vertrauens 
vollzieht . Die organisatorische Form kann , entsprechend den 
örtlichen Bedingungen, verschieden sein . Die Schülermitver-
antwortung ist in erster lJinie eine Angelegenhci t der ein-
zelnen Schule . Nur dort oollte sie sich mit den entspro ... 
Chcnden SMV- Gruppen anderer Schulen zusnrnmenfindcn , z . B. 
in Form von Arbeitskreisen, wo sich Aufgaben ergeben , die 
nur gemeinschaftlich gelöst werden können . Darüber hinaus 
sollte unter Verzicht auf ein~ feste Organisationsform die 
Iföglichkei t zu einem !1ieinungsaustausch zwischen den SMV-
Gruppen eines gröicrcn.Bezirks oder des Landes von Zeit 
zu Z0it gegeben werden . 

-6-
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Die Schülermitverantwortung soll durch ihre Einrichtungen 
(Klassensprecher , Schülerrat, Vorbindungslehrer) das Schul-
h~bcn :r:-.i t~estal tcn und dabei an praktischen und organisa-
torischen Aufgaben kultureller und sozialer Art im Rahmen 
des schulischen Gemeinschaftslebens mitwirken (Betreuung 
von jüngeren Schülern , Gestaltung von Schulfesten, Wan-
dcrtaecn , Vlandcrfahr ton und Theateraufführun._:cn, Heraus-
gabe von Schülerzeitungen, Betätigung im Jugendrotkreuz , 
Verwaltung der Schtil: rbibliothck u . dergl . ); sie soll 
sich ~eine Auf gabe st~llcn, die ihrem Wesen nach nicht von 
ihr, sondern nur vom Erzieher geleistet werden lcann . 

Für das Gelingen der SMV- Arboit ist ein gutes Einvernehmen 
mit Direktor und Lehrerschaft entscheidend . Deshalb ist 
die Stellung des sog . Vcrbindungs -. odcr Vertrauensl ehrers 
der SMV von besonderer Wichtigkeit . 

2) Politische Bildung durch den Unterrich t 

Politisches Verständnis setzt Sachkenntnis vor aus . Der 
Schüler muß Grundkenntnisse gewinnen von den Formen des 
Gcraeinschaftslebens, der Rechtsordnung , der Wirtschafts-
ordnung , von den im politischen Bereich wirkenden Kräf-
ten, von Wesen, Aufbau und Aufgaben des Staates und der 
tib~rstaatlichen Ordnungen . 

a) Politische Bildung als Unterrichtsprinzip aller Fächer 

Möglichkeiten , zur politischen Bildung beizut ragen , 
bietet der.Unterrichtsstoff fast a l ler Fächer in rei-
cher Fülle . Deshalb ist politische Bildung verpfl ich-
t endes Unterrichtsprinzip aller Fächer der höheren 
Schule . Dabei hat der Lehrer die rechte ~Ii tte zu wahren: 
Er darf die politischen Gehalte eines Stoffes weder 
übergehen noch den Gegenstand in übertriebener oder 
unsachgemäßer '.leise poli ~ischen Gesichts punkten unter-
ordnen . 

-7-
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Die Richtlinien dos Landes NRW fü."!' die höheren Schu-
len von 1952 geben in den g0meinschnftskundlichcn 
Hinweisen reichlich Anregungen, wie die verschiede-
nen Unterrichtsfächer ihren Beitrag zur politischen 
Bildung lGid ten können . 
Es gilt , diuse in den Richt:inien aufgez0igten Mög-
lichkeiten in Zukunft stärker zu nutzen unc1 bei der 
Stoffauswahl der 8inzclnen Fächer die politischen 
Elemente zu betonen . 

Die Hauptaufgabe f~llt dem Gesc~ich~suntcrricht zu 
auf Grund der wesensmaßigen engen Verbindung von 
Gcschicl-. tc und Politik . Politische Bildung wird 
vertieft durch die Kenntnis iüstorischcr Abläufe, 
durch das Vcr~tändnis f~r die Eigenart geRchicht-
lichc"r Entwicklnng überhaupt und durch einen Ein-
blick in die nannigfaltige historische Bedingt-
heit unserer politischen Existenz , 

Neben dem Geschichtsunterricht vermag der erdkund-
liche Unterriclrt einen wesentlichen Beitrag für 
die politische Bildung zu liefern . Er läßt die Ab-
hängigkeit des Menschen von den Kräften der Natur 
und das wechselseitige Verhältnis von ~ensch und 
Raum erkennen . Er zc~et die scographischen Vor-
eussetzungcn und Grundlagen der Entwicklung der 
Völker und.Staaten und ihrer politischen Entschei-
dungen auf . Durch die Beschäftigung mit anderen 
Ländern und Völkern und durch die Betrachtung 
geographischer, wirtschaftlicher und politischer 
Gr oßr äume weitet er den Blick und erzieht zum 
eur opäischen und we l tweiten Denken . 
Außer Geschichte und Erdkunc\c sind hauptsd.chlich 
die Fächvr RcliGion, Bhilosophie , Deutsch , Biologie 
sowie der altsprachliche und neusprachliche Unter-
richt für die 1olitischc Bildung von Bedeutung~ 

- 8 -
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b ) Politische Bildung als Gegenstand eines besonderen 
Fachunterrichts 

So wichtig es ist, daß die politische Bildung im 
Bereich der einzelnen Fächer zur Geltung kommt , so 
erscheint es doch uarüber hinaus notwendig , an eini-
gen Stellen, d .h , in besonderen Unterrichtsstunden 
das getrennt Erarbeitete ordnend zusammenzufassen 
und zu ergänzen . 
Eine Vermehrung der Fächer und eine Erhöhung der Wo-
chenstundenzahl sollen unter allen Umständen vermie-
den werden . Deshalb wird dieser zusammenfassende 
Unterricht in folgender Weise geregelt: 

In den Klassen U II, 0 II und U I werden.am Schluß 
jedes Halbjahres, 'in 0 I am Schluß des 1 . Halbjahres 
und während eines von den Fachlehrer n zu wählenden 
zwCJiten· Zcitrnumes drei volle Unterrichtswochen in 
den Fächern Geschichte und Erdkunde für die poli-
tische Unterweisung bestimmt . 

; Gesch . Erdk . Zus . 
' u II' 12 6 18 
1 

0 I I 12 12 24 

u I 18 12 30 

0 I 18 12 
1 

30 

102 Stunden .. 
Der Geschichts- bzw . Erdkundelehrer unterbricht für 
diese Wochen den normalen Unterrichtsgang , um in die-
sen Stunden ausschließlich Stoff gebiete der poli-
tischen Bildung zu behandeln. 

Die neuen Unterrichtsreihen sollen sich hinsichtlich 
der Stoffausv1ahl organisch aus dem Jahresunterricht 
dieser Fächer entwickeln, indem politische Gehalte 
des Jahresstoffes herausgehoben und eindringlich 
behandelt werden . - 9-
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Daneben sollen die Unterrichtsreihen Gelegenheit bie-
ten, Stoffkreise , die in dem überlieferten Kanon der 
Fächer nicht genügend zur . Geltung kommen, zu behandeln, 
z .B. die Verfassungskunde. Auch der Rechtsunterricht , 
dessen vorläufige Gestaltung der Rd.Erlaß vom 24 . 3 . 1955-
II L gen 28 Nr . 271/55 - geregelt hat, läßt sich mit 
diesem Unterricht verbinden . 

Daß die politische Unterweisung nicht in bloße Stoff-
sammlung und Wissensvermittlung verflacht, sondern 
geistige Gehalte heraushebt und erzieherisch auswer- ; 
tet , wird das dauernde Bemühen des Lehrers erfordern: 

Im Abschnitt III werden Leitthemen aufgeführt, an 
denen sich die Unterrichtsreihen im Geschichts- und 
Erdkundeunterricht der Klassen U II bis 0 I orien-
tieren sollen . 

Bei allen Themen , besonders auch bei denen , die für die 
Unterrichtsreihen des Geschichtsunterrichts bestimmt 
sind , ist die Verbindung zur Gegenwart und zu den po-
litischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
der Bundesrepublik und der SBZ herzust ellen; eine 
isolierte historische Behandlung wird der Aufgabe der 
politischen Bildung und Erziehung nicht gerecht . Für 
die Frauenoberschule ist e ine sinngemäße Abwandlung 
der Themen, entsprechend ihrem andersartigen Geschichts-
lehrplan, erforderlich. 

Von den drei für die Klassen O II und U I auf geführten 
Themen ist die Behandlung von zweien nach Wahl des 
Fachlehrers verbindlich; auf Untersekunda und Ober-
prima sind die beiden auf geführten Themen zu behandeln . 
Die Leistungen dor Schüler in diesen Unterrichts-
reihen sind bei der Festsetzung des Geschichts- und . 
Erdkundeprädikates als wesentlich zu berücksichtigen . 
Die Kenntnis der wichtigsten Tatsachen und Probleme aus 
den behandelten Themenkreisen wird in der Reifeprüfung 
erwartet . In jeder Geschichts- und Erdkundeprüfung 
ist deshalb eine Aufgabe aus dem .Bereich dclf'Politischen 
Bildung und Erziehung zu stellen . - lo-
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c) Politische Bildung als Gegenstand von Arbeitsgemein-
schaften 

Die freien Arbeitsgemeinschaften der Pri mcn für 
Gegenwartskunde bleiben bestehen und werden besonders 
empfohlen . Es wird ferner erwartet , daß alle Gymnasien 
auch für U I I, mit der erfahrungsgemäß die Schulzeit 
für viele Schüler endet , gcmliß den Richtlinien für Ge-
schichte eine ArbGi t sgcmei_nschaft für politische Bil-
dung einrichten . 

Für die Arbeitsgemeinschaften gilt das für den poli-
tischen Fachunterricht in Geschichte und Erdkunde betr • 
Stoffauswahl und Unterrichtsziel Gesagte sinngemäß . 
Darüber hinaus soll in den Arbeitsgemeinschaften Ge-
legenheit gegeben sein , sorgsam ausgewählte Gegenwarts-
fragen möglichst.an Hand von Unterlagen mit den Schü-
lern zu erörtern . Besichtigungen von Betrieben und 
sozialen Einrichtungen , Besuch von Gcrichtsverha.d-
lungcn, unter Umstünclcn auch Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinde-, Landes- oder Bundesparlamentes und dergl ei-
chen mehr können v1e:rtvolle 1~rgänzung der unterricht-
licten Arbeit sein . 
Sie bieten eine vorzügliche :iöglichkei t, die poli tischcn 
und sozialen Lebenserfahrungen der Schüler durch An-
schauung zu neitcn und im Unterricht die neuen Erfah-
rungen durch geistige Klärung zu tieferen Einsichten 
worden zu lasocn . 

- 11-
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III. 

Zur Methodik 

1) Grundsätze 

Sowohl der politische Fnchuntcrricht in Geschichte und 
Erdkunde als auch die Arbeitsgemeinschaften müssen der 
Eigentätigkeit der Schiller weiten Raum geben. Schüler-
referate, mbßlichst im freien Vortrag, offenes Unter-
richtsgespräch und vor nllem Diskussionen unter der 
sachkundigen Leitung des Lehrers sollen im Unterricht 
vorherrschen. Von Cen Möglichkeiten, den Schüler zum 
kritischen Verständnis der Welt der SBZ zu führen, sei 
besonders die eine herausgehoben, Lehrbücher der SBZ 
(besonders der Geschichte) mit unseren Schulbüchern zu 
vergleichen. 

Der Lehrer hat sich parteipolitischer Beeinflussung 
der Schüler zu enthalten. Andrerseits braucht er seine 
persönliche politische Überzeugung nicht zu verleugnen; 
V1enn er sie äußert, dann so, daß sie als seine persön-
liche Meinung erscheint und daß die Schüler in der Ge-
wißheit heranwachsen, ihre eigenen Ansichten frei äußern 
und vertreten zu kpnncn. Bei der Aufstellung der Anstalts-
lehrpläne ist darauf zu achten, daß in allen Fächern der 
politi~chcn Durchdringung des Stoffes erhöhte Aufrnerk-
samkei t geschenkt wird und daß Möglichlrni ten einer Kon-
zentration der Fächer i:;cnutzt werden können. Die Auf-
gaben und Stoff~ des politischen Fachunterrichts sind 
im Plan des Geschichts- und Erdkundeunterrichts ge-
sondert aufzuführen. Die Benutzung eines Lehrbuches 
wird empfohlen. 

Im übrigen sollen sich die Initiative, die Aktivität und 
die Selbstverantwortlichkeit der einzelnen.Anstalten und 
der einzelnen Lehrer frei entfalten kön...~en. 
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Kein Teil5ebict der Bildunßs- und Erziehungsarbeit 
der höheren Schule braucht so sehr Freiheit und die 
Möglichkeit individueller Gestaltung wie die politische 
Bildung und Erziehung . 

Es wird den Direktoren zur Pflicht gemacht , der Durch-
führung dieses Erlasses besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. 

- 13 -
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2) Leitthemen: 
a) für die politische Bildung im Geschichtsunterricht: 

Untersekunda 

1) Die antiken Staatsformen im Vergleich mit modernen 
Staatsformen (innbesondere Dundesrepublik und SBZ) 

2) Soziale Fragen und ihr~ wirtschaftlichen Vo~aus
sctzungen (Ausgan~spunkt:antike Geschichte) . 

Obersekunda 
1) Wesen und Forracn der Selbstverwaltung im Mittel-

alter (z.ß . Genossenschaft, Zunft, Stadt) und in 
der neueren Zeit • 

2) Rechtswesen : Grundbegriffe des privaten und öffent-
lichen Rechtswesens ; Rechtsordnung und Rechts-
übung der Bundesrepublik und der SBZ . 

3) Wel tx·cichsideen. Zwischen- und übvrstaatliche 
Ordnungen . 

Unterprima 

1) Verhältnis von Staat und Kirche . 

2) Die IIcnschenrcchte . Geistige Ecgründune und hi-
storische Verwirklichung . Vergleich der Bundes-
republik und de~ SBZ . 

3) Gcis·~ige Grundlagen und historische Entwicklung 
der modernen Wirtschaftsformen . 

Oberprima 

1) Der Sozialismus: Ursprunß und Erscheinungsformen 
bis heute . 
Theorie und Praxis des Bolschewismus . 

2) Der moderne Staat und dns Problem der Macht . 

- 14 -
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b) für die politische Bildung im Erkundeunterricht: 

Untersekunda 

1) Die TeilunG Deutschlands . 

2) Der Europagedanl<:e . 

Obersekunda 

1) Untcrentwiclrnl te Ge biete . 

2) Der Ncnsch nls Gestalter der Landschaft , 

3) Der Mensch in den Lcbensgameinschaften 
Familie , Volk , Menschheit . Ver gleich zwischen 
Bundesrepublik und SBZ •. 

Unter prima 

1 ) Verflechtung Deutschlands mit der We l twir t -
schaft . 

2) Wirtschaftssysteme, besonders der Bundes-
republik und der SBZ. 

3) Wandel des politischen und wirtscha:ftli chen 
Weltbildes in der Gegenwar t . 

Oberpr i ma 

1) Bevölkerungs- und Siedl ungspr obleme Gesamt-
deutschlands und Europas. 

2 ) Die Großmächte . 
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